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Entscheidungsvorschläge zu Hinweisen/Einwendungen im Bauleitplanverfahren 

 
 
BEZEICHNUNG DER MAßNAHME: 6. Änderung Bebauungsplan Nr. 44 „Östlich Heideweg“, Papenburg 
 
VERFAHRENSGANG:    Beteiligung der Behörden/TöB gem. § 4 Abs. 1 BauGB      
      vom 26.04.2018 bis 15.05.2018   
 
 
 
 
 
Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben keine Bedenken oder Anregungen  
zur Planung vorgetragen: 
 
Handwerkskammer Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, Osnabrück vom 07.05.2018 
LBEG Landesamt für Bergbau, Energie und Geologie, Meppen vom 03.05.2018 
IHK für Ostfriesland und Papenburg, Emden vom 11.05.2018 
TenneT TSO GmbH, Lehrte vom 25.04.2018 
Kreisverband der Wasser- und Bodenverbände Aschendorf-Hümmling, Aschendorf vom 24.04.2018 
Wasser- und Bodenverband „Aschendorfer Ober- und Untermoor“, Aschendorf vom 08.05.2018 
Amt für regionale Landesentwicklung Weser-Ems, Meppen vom 02.05.2018 
Avacon Netz GmbH, Stellungnahme vom 27.04.2018 
 
 
 
 
 
 

Anlage A 
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Folgende Behörden und Träger öffentlicher Belange haben Bedenken  
oder Anregungen/Hinweise zur Planung vorgetragen: 
 
 
1. Stellungnahme: Landkreis Emsland, Meppen 
Datum: 15.05.2018 
 
 
Naturschutz und Forsten 
 
Das Plangebiet befindet sich im Geltungsbereich eines rechtskräftigen Bebauungs-
planes und ist als Öffentliche Grünfläche mit der Zweckbestimmung „Grünanlagen" 
festgesetzt. Es handelt sich folgerichtig um eine textliche Festsetzung, d. h. die 
Grünfläche ist zu Kompensationszwecken herangezogen worden und im Rahmen 
der Eingriffsregelung nach dem BNatSchG in die Eingriffsbilanzierung eingeflossen. 
Durch die 6. Änderung des o. g. Bebauungsplanes wird die Grünfläche überplant, 
so dass sie nicht mehr zu Kompensationszwecken zur Verfügung stehen kann. Die 
Eingriffsbilanzierung gerät in Schieflage. Eine vollständige Kompensation des durch 
die Aufstellung des Bebauungsplanes verursachten Eingriffs in Natur und Land-
schaft ist nicht mehr gegeben, es entsteht vielmehr ein sog. Kompensationsdefizit, 
das nicht durch entsprechende Maßnahmen bzw. durch das Ausweisen einer neu-
en Kompensationsfläche ausgeglichen werden soll. Aus naturschutzfachlicher Sicht 
ist die Plansicherheit daher in Frage zu stellen. 
 
Ungeachtet der planungsrechtlichen Belange wird durch die 6. Änderung des o. g. 
Bebauungsplanes eine offene bzw. unversiegelte Grundfläche in Anspruch ge-
nommen, d. h. die Fläche wird in ihrer Gestalt und Nutzung verändert und geht für 
Natur und Landschaft dauerhaft verloren. Sie steht den Tier-und Pflanzenarten als 
Lebensraum, Brut- und Nahrungshabitat oder Rückzugsgebiet zwangsläufig nicht 
mehr zur Verfügung. In diesem Fall führt die 6. Änderung des o. g. Bebauungspla-
nes zu einer Neuversiegelung offener Grundflächen in einer Größenordnung von 
überschlägig mind. 1000 m2. 
 
Die Veränderung der Gestalt und Nutzung der Grundfläche wird aus naturschutz-

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
Bei der Planung handelt es sich um eine Nachverdichtung im Innenbe-
reich in einer Größenordnung von 2.100 qm. Im engen sachlichen, 
räumlichen und zeitlichen Zusammenhang werden derzeit keine weite-
ren Bebauungspläne aufgestellt, so dass die Planung mit weniger als 
20.000 qm Grundfläche im beschleunigten Verfahren als Bebauungs-
plan der Innenentwicklung gemäß § 13 a BauGB aufgestellt werden 
kann. Im beschleunigten Verfahren gelten gemäß Abs. 2 Nr. 4 in den 
Fällen des Absatzes 1 Satz 2 Nr. 1 Eingriffe, die auf Grund der Aufstel-
lung des Bebauungsplanes zu erwarten sind, als im Sinne des § 1 a 
Abs. 3 Satz 6 vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulässig. 
Vor diesem Hintergrund ist die Kompensation des Eingriffs nicht erfor-
derlich.  
 
 
Da es sich bei der Fläche allerdings um eine festgesetzte Grünfläche 
handelt, wird der Eingriff in diesem Fall an anderer Stelle kompensiert. 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Papenburg wird im weiteren Verfahren die Belange des Na-
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fachlicher Sicht als erheblich betrachtet. Durch die zusätzliche Versiegelung der z. 
Zt. offenen Grundfläche lassen sich erhebliche Beeinträchtigungen der Leistungs- 
und Funktionsfähigkeit des Naturhaushalts und des Landschaftsbildes nicht gänz-
lich ausschließen. Die Bauleitplanung bedarf daher einer Betrachtung der na-
turschutzfachlichen Belange, d. h. die Belange des Naturschutzes und der Land-
schaftspflege sind zu berücksichtigen und zu behandeln. 
 
Aus naturschutzfachlicher Sicht wird dringend empfohlen, die Eingriffsregelung 
nach dem BNatSchG zu berücksichtigen und abzuhandeln und die entstehenden 
Eingriffe in den Naturhaushalt und das Landschaftsbild so zu betrachten und zu 
behandeln, dass sich die Beeinträchtigungen unterhalb der sog. 
Erheblichkeitsschwelle bewegen bzw., dass keine erheblichen Beeinträchtigungen 
für den Naturhaushalt und das Landschaftsbild zurückbleiben. Durch das Schaffen 
eines gleichwertigen und gleichartigen Lebensraumes sollte dem dauerhaften Ver-
lust des o. g. Lebensraumes unbedingt entgegengewirkt werden. 
 
Wasserwirtschaft 
 
Die vorgesehene Veränderung im Bebauungsplangebiet, bedeutet gegenüber der 
Planunterlagen der bestehenden wasserrechtlichen Erlaubnis vom 02.08.1994 eine 
Erhöhung der Abflussmengen sowie eine Änderung der Flächennutzung im Ein-
zugsgebiet. Es ist eine neue wasserrechtliche Erlaubnis zur Einleitung des Abwas-
sers aus dem betroffenen Regenkanal in ein Gewässer beim Landkreis Emsland, 
Fachbereich Umwelt, durch die Stadt zu beantragen. 
 

turschutzes und der Landschaftspflege in Form einer naturschutzfachli-
chen Betrachtung in die Begründung zum Bebauungsplan einstellen. 
 
 
 
 
 
Die Stadt Papenburg folgt den Hinweisen der Unteren Naturschutzbe-
hörde und wird für die Überplanung der als öffentlichen Grünfläche mit 
der Zweckbestimmung „Grünanlagen" festgesetzten Fläche eine Ein-
griffsbilanzierung nach dem BNatSchG vornehmen und in das weitere 
Verfahren einstellen. In Abhängigkeit des Ergebnisses der Eingriffsbi-
lanzierung werden im Bebauungsplan die erforderlichen Ausgleich- 
bzw. Kompensationsmaßnahmen oder- flächen festgesetzt. 
 
 
 
 
Die Stadt Papenburg wird die Erforderlichkeit einer Änderung der was-
serrechtlichen Erlaubnis aufgrund der vorliegenden Planung prüfen und 
dann die notwendigen genehmigungstechnischen Schritte einleiten. 
 

 
2. Stellungnahme: NLD Niedersächsisches Landesamt für Denkmalpflege, 
Abteilung Archäologie, Oldenburg 
Datum: 15.05.2018 
 
Inhalt 
Seitens der Archäologischen Denkmalpflege werden zu o.g. Planungen keine 
Bedenken oder Anregungen vorgetragen. 
Aus dem Plangebiet sind nach unserem derzeitigen Kenntnisstand keine archäolo-
gischen Fundstellen bekannt. Da die Mehrzahl archäologischer Funde und Befunde 
jedoch obertätig nicht sichtbar sind, können sie auch nie ausgeschlossen werden. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Papenburg nimmt zur Kenntnis, dass im Plangebiet keine 
archäologischen Fundstellen bekannt sind. 
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Der Hinweis auf die Meldepflicht von Bodenfunden ist bereits in den Planungsunter-
lagen enthalten und sollte beachtet werden. 
 

Zur Kenntnisnahme.  
 

 
3. Stellungnahme: Wasserverband Hümmling, Werlte 
Datum: 02.05.2018 
 
Inhalt 
Gegen die o.g. vorgesehene Änderung des Bebauungsplanes bestehen seitens des 
Wasserverbandes Hümmling keine Bedenken. 
 
Auf die auf der Südseite entlang des Wohnweges im Planbereich verlegte Trink-
wasserversorgungsleitung wird hingewiesen. 
 
 
 
 
Hinsichtlich des erforderlichen Umfanges und Detaillierungsgrades der Umweltprü-
fung sind aus Sicht des Verbandes keine Anmerkungen zu machen. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
Vorhandene Leitungstrassen im öffentlichen Verkehrsraum werden bei 
den Umbaumaßnahmen beachtet. Die Stadt Papenburg wird den Bau-
träger darauf hinweisen, dass es erforderlich ist, sich rechtzeitig Be-
standspläne bei den zuständigen Versorgungsunternehmen zu besor-
gen und die weiteren Maßnahmen abzustimmen. 
 
Zur Kenntnisnahme.  

 
4. Stellungnahme: Deutsche Telekom Technik GmbH, Osnabrück 
Datum: 14.05.2018 
 
Inhalt 
Zu der o. g. Planung nehmen wir wie folgt Stellung: 
 
Die Telekom wird die Voraussetzungen zur Errichtung eigener TK-Linien im Bauge-
biet prüfen. Je nach Ausgang dieser Prüfung wird die Telekom eine Ausbauent-
scheidung treffen. Vor diesem Hintergrund behält sich die Telekom vor, bei einem 
bereits bestehenden oder geplanten Ausbau einer TK-Infrastruktur durch einen 
anderen Anbieter auf die Errichtung eines eigenen Netzes zu verzichten. Die Ver-
sorgung der Bürger mit Universaldienstleistungen nach § 78 TKG wird sicherge-
stellt. 
 
Wir bitten Sie, in den textlichen Festsetzungen des Bebauungsplanes folgende 
Forderung entsprechend § 77k Abs. 4 Telekommunikationsgesetz aufzunehmen: 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Papenburg wird den nebenstehenden Hinweis gemäß dem § 
77k Abs. 4 Telekommunikationsgesetz in die Bauleitplanunterlagen 
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„Neu errichtete Gebäude, die über Anschlüsse für Endnutzer von Telekommunikati-
onsdienstleistungen verfügen sollen, sind gebäudeintern bis zu den Netzabschluss-
punkten mit hochgeschwindigkeitsfähigen passiven Netzinfrastrukturen (Leerrohre, 
§3 Abs. 17b TKG) sowie einem Zugangspunkt zu diesen passiven gebäudeinternen 
Netzkomponenten auszustatten." 
 
Wir bitten Sie, Beginn und Ablauf der Erschließungsmaßnahmen im Bebauungs-
plangebiet der Deutschen Telekom Technik GmbH so früh wie möglich, mindestens 
drei Monate vor Baubeginn, schriftlich anzuzeigen und bitten Sie, uns zu der Bau-
besprechung mit den Versorgungsbetrieben einzuladen. 
 
Wir sind dann gerne bereit einen Mitarbeiter zu der Besprechung zu entsenden. 
 
Bei Planungsänderungen bitten wir uns erneut zu beteiligen. 
 
mailto:T-N-PTI-12-Planunzsanzeigen@telekom.de 
 

aufnehmen. 
 
 
 
 
 
 
Die baulichen Maßnahmen werden rechtzeitig  vor Baubeginn mit den 
Versorgungsunternehmen abgestimmt. Die Versorgungsträger werden 
vor Ort eingewiesen und erhalten anschließend ausreichend Zeit für die 
Einleitung aller erforderlichen Maßnahmen. 
 
 

 
5. Stellungnahme: Vodafone GmbH/Vodafone Kabel Deutschland GmbH, Han-
nover 
Datum: 15.05.2018 
 
Inhalt 
 
Eine Ausbauentscheidung trifft Vodafone nach internen Wirtschaftlichkeitskriterien. 
Dazu erfolgt eine Bewertung entsprechend Ihrer Anfrage zu einem Neubaugebiet. 
Bei Interesse setzen Sie sich bitte mit dem Team Neubaugebiete in Verbindung: 
 
Vodafone GmbH / Vodafone Kabel Deutschland GmbH 
Neubaugebiete KMU 
Südwestpark 15 
90449 Nürnberg 
 
Neubaugebiete.de@vodafone.com 
 
Bitte legen Sie einen Erschließungsplan des Gebietes Ihrer Kostenanfrage bei. 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
 
Die Stadt Papenburg wird den Bauträger darauf hinweisen, dass  dieser 
sich für die Erschließung des Plangebietes mit Datenleitungen mit dem 
Versorgungsunternehmen in Verbindung setzen muss. 
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Weiterführende Dokumente: 
 
• Kabelschutzanweisung Vodafone 
• Kabelschutzanweisung Vodafone Kabel Deutschland 
• Zeichenerklärung Vodafone 
• Zeichenerklärung Vodafone Kabel Deutschland 
 
 
6. Stellungnahme: EWE NETZ GmbH, Cloppenburg 
Datum: 02.05.2018 
 
Inhalt 
 
Im Plangebiet befinden sich Versorgungsleitungen und Anlagen der EWE NETZ 
GmbH. 
 
Diese Leitungen und Anlagen sind in ihren Trassen (Lage) und Standorten (Be-
stand) grundsätzlich zu erhalten und dürfen weder beschädigt, überbaut, über-
pflanzt oder anderweitig gefährdet werden. Bitte stellen Sie sicher, dass diese Lei-
tungen und Anlagen durch Ihr Vorhaben weder technisch noch rechtlich beeinträch-
tigt werden. 
 
Sollte sich durch Ihr Vorhaben die Notwendigkeit einer Anpassung unserer Anla-
gen, wie z.B. Änderungen, Beseitigung, Neuherstellung der Anlagen an anderem 
Ort (Versetzung) oder anderer Betriebsarbeiten ergeben, sollen dafür die gesetzli-
chen Vorgaben und die anerkannten Regeln der Technik gelten. Gleiches gilt auch 
für die Neuherstellung, z.B. Bereitstellung eines Stationsstellplatzes. Die Kosten der 
Anpassungen bzw. Betriebsarbeiten sind von dem Vorhabenträger vollständig zu 
tragen und der EWE NETZ GmbH zu erstatten, es sei denn der Vorhabenträger 
und die EWE NETZ GmbH haben eine anderslautende Kostentragung vertraglich 
geregelt. 
 
Die EWE NETZ GmbH hat keine weiteren Bedenken oder Anregungen vorzubrin-
gen. 
 
Wir bitten Sie, uns auch in die weiteren Planungen einzubeziehen und uns frühzei-

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
  
 
 
Die Versorgungsleitungen und –anlagen bleiben soweit möglich in ih-
rem Bestand erhalten und werden bei der Planung beachtet. Eventuelle 
Umlegungen von Leitungstrassen werden mit dem jeweiligen Versor-
gungsunternehmen rechtzeitig vor Beginn der Baumaßnahme abge-
stimmt. 
 
Die erforderlichen Schutzabstände und Sicherheitsbestimmungen bei 
Arbeiten in der Nähe von Leitungstrassen und Anlagen werden in Ab-
stimmung mit dem Inhaber der Leitungsrechte beachtet. 
Die Erforderlichkeit von Leitungssicherungs- und Umlegungsarbeiten 
wird derzeit nicht gesehen. 
 
 
 
 
 
Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
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tig zu beteiligen. 
 
Unsere Netze werden täglich weiterentwickelt und verändern sich dabei. Dies kann 
im betreffenden Planbereich über die Laufzeit Ihres Verfahrens/Vorhabens zu Ver-
änderungen im zu berücksichtigenden Leitungs- und Anlagenbestand führen. Wir 
freuen uns Ihnen eine stets aktuelle Anlagenauskunft über unser modernes Verfah-
ren der Planauskunft zur Verfügung stellen zu können - damit es nicht zu Entschei-
dungen auf Grundlage veralteten Planwerkes kommt. Bitte informieren Sie sich 
deshalb gern jederzeit über die genaue Art und Lage unserer zu berücksichtigen-
den Anlagen über unsere Internetseite 
https://www.ewe-netz.de/geschaeftskunden/service/leitungsplaene-abrufen. 
 
Zur effizienten Bearbeitung von Anfragen und Stellungnahmen bauen wir unsere 
elektronischen Schnittstellen kontinuierlich aus. 
Bitte schicken Sie uns Ihre Anfragen und Mitteilungen zukünftig an unser Postfach 
info@ewe-netz.de. 
 
Haben Sie weitere Fragen? Sie erreichen Ihren Ansprechpartner Herrn Herrmann 
unter der folgenden Rufnummer: 04471 7011 293. 
 

 
 
 
 
 
 

 
8. Stellungnahme: LGLN, Regionaldirektion Hameln-Hannover, Kampfmittel-
beseitigungsdienst, Hannover 
Datum: 26.04.2018 
 
Inhalt 
Sie haben im Rahmen eines Bauleitplanverfahrens oder einer vergleichbaren Pla-
nung das Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen 
(LGLN), Regionaldirektion Hameln-Hannover (Kampfmittelbeseitigungsdienst 
(KBD)) als Träger öffentlicher Belange gem. § 4 Baugesetzbuch (BauGB) beteiligt. 
Meine Ausführungen hierzu entnehmen Sie bitte der Rückseite; diese Stellungnah-
me ergeht kostenfrei. 
 
Sofern in meinen anliegenden Ausführungen eine weitere Gefahrenerforschung 
empfohlen wird, mache ich darauf aufmerksam, dass die Gemeinden als Behörden 
der Gefahrenabwehr auch für die Maßnahmen der Gefahrenerforschung zuständig 
sind. 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
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Eine Maßnahme der Gefahrenerforschung kann eine historische Erkundung sein, 
bei der alliierte Kriegsluftbilder für die Ermittlung von Kriegseinwirkungen durch 
Abwurfmunition ausgewertet werden (Luftbildauswertung). Der KBD hat nicht die 
Aufgabe, alliierte Luftbilder zu Zwecken der Bauleitplanung oder des Bauordnungs-
rechts kostenfrei auszuwerten, die Luftbildauswertung ist vielmehr gem. § 6 Nieder-
sächsisches Umweltinformationsgesetz (NUIG) in Verbindung mit § 2 Abs. 3 Nie-
dersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG) auch für Behörden kosten-
pflichtig. 
 
Sofern eine solche kostenpflichtige Luftbildauswertung durchgeführt werden soll, 
bitte ich um entsprechende schriftliche Auftragserteilung. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Stadt Papenburg hat eine Luftbildauswertung für das Plangebiet bei 
der zuständigen Behörde beauftragt und wird das Ergebnis in das Ver-
fahren einstellen. 
 

 
9. Stellungnahme: Bundesamt für Infrastruktur, Umweltschutz und Dienst-
leistungen der Bundeswehr, Bonn 
Datum: 26.04.2018 
 
Inhalt 
Durch die oben genannte und in den Unterlagen näher beschriebene Planung wer-
den Belange der Bundeswehr berührt, jedoch nicht beeinträchtigt. 
 
Vorbehaltlich einer gleichbleibenden Sach- und Rechtslage bestehen zu der Pla-
nung seitens der Bundeswehr als Träger öffentlicher Belange keine Einwände. 
 
Das Plangebiet liegt am Rande eines Tiefflugkorridores, daher ist mit Lärm- und 
Abgasemissionen durch den militärischen Flugbetrieb zu rechnen. 
Ich weise bereits jetzt darauf hin, dass spätere Ersatzansprüche gegen die Bun-
deswehr nicht anerkannt werden können. 
 
Ferner befindet sich das Plangebiet im Interessengebiet der Luftverteidigungsra-
daranlage Brockzetel. 
 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
Das Plangebiet befindet sich innerhalb eines Gebietes, das bereits 
durch Wohnbebauung besiedelt und als Allgemeines Wohngebiet fest-
gesetzt ist. Die Stadt Papenburg geht daher davon aus, dass sich die 
Lärm-und Abgasimmissionen in einem Rahmen befinden, die im Allge-
meinen Wohngebiet zulässig sind. 
Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. 
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VERFAHRENSGANG:   Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 Abs. 1 BauGB 
 
Von der Öffentlichkeit wurden im Rahmen der Offenlegung der Bauleitplanunterlagen vom 26.04.2018 bis 15.05.2018 nachfolgend 
aufgeführte  Bedenken oder Anregungen zur Planung vorgetragen: 
 
 
 
1. Stellungnahme: RAe von der Heide & Bergmann, Papenburg 
Stellungnahmen vom 06.03.18, 14.03.18, 15.03.18 und 15.05.2018 
 
Inhalt 
In vorbezeichneter Angelegenheit vertreten wir bekanntlich mehr als 18 Anwohner, 
die sich sowohl gegen die Bebauungsplanänderung als auch gegen das Bauvorha-
ben wehren. 
 
Die Bebauungsplanänderung sowie das Bauvorhaben sind unter folgenden Ge-
sichtspunkten rechtswidrig: 
 
1. 
Bei dem beplanten Grundstück handelt es sich um eine Fläche, die im Besitz der 
Stadt Papenburg ist. 
 
In seiner Entscheidung von Sommer 2014, Aktenzeichen C-39/14 legte der EuGH 
fest, wie eine Kommune Grundstücksgeschäfte zu tätigen hat. 
 
Wie sich aus der Beschlussvorlage ergibt, hat nach § 99 Abs. 3 GWB der Bauauftrag 
einen immanenten Beschaffungscharakter, denn die Bauleistung kommt dem öffentli-
chen Auftraggeber unmittelbar wirtschaftlich zu Gute. Denn die Förderung von sozia-
lem Wohnungsbau, wie auf dieser Fläche vorgesehen, stellt eine öffentliche Aufgabe 
dar. Schon unter diesem Gesichtspunkt ist das Vergaberecht anzuwenden. Denn der 
konkrete Grundstücksverkauf weist einen Beschaffungsbezug auf und die Stadt Pa-
penburg handelt somit nicht bloß im Rahmen ihrer städtebaulichen Regelungszu-
ständigkeit. 

 
Entscheidungsvorschlag: 
 
 
 
Zur Kenntnisnahme.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Der Verkauf des Grundstücks ist nicht Gegenstand der Bauleitplanung. 
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Zudem ist nach ständiger höchstrichterlicher Rechtsprechung bei öffentlichen Grund-
stücksverkäufen durch die Kommune ein Bieterverfahren anzuwenden, dem ein 
Wertgutachten zugrunde liegen muss. Dies unabhängig, ob Vergaberecht anzuwen-
den ist. 
 
Dies ist hier nicht geschehen. 
 
2. 
Voraussetzung für die Einleitung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes ist, 
dass der Investor bereits schon im Besitz des Grundstückes ist bzw. eine gesicherte 
Kaufoption hat. Dies ist hier nicht der Fall. Seitens der Verwaltung kann nicht davon 
ausgegangen werden, schon allein unter dem Gesichtspunkte der Ratsautonomie, 
dass ein Abverkauf des Grundstückes beschlossen wird. Insoweit ist die Aufstellung 
eines vorhabenbezogenen Bebauungsplanes rechtswidrig, weil das Grundstück nicht 
im Eigentum des Investors steht oder eine Auflassungsvormerkung zum Zeitpunkt der 
Aufstellung des Bebauungsplanes im Grundbuch eingetragen gewesen ist. 
 
3. 
Die zu bebauende Fläche ist als Grünfläche mit der Zweckbestimmung Grünanlage 
festgesetzt. Aus der Beschlussvorlage geht nicht ansatzweise hervor, warum diese 
Grünfläche für die Bewohner nicht mehr benötigt wird. Dies insbesondere vor dem 
Hintergrund, dass im unmittelbaren Umkreis um diese Grünfläche mehrere Wohnein-
heiten geschaffen worden sind, die ebenfalls die Grünanlage nutzen. Alternativen 
oder Ausweichflächen für die Nutzer der Grünfläche werden nicht dargelegt. Eine 
Umwidmung ist bis zum heutigen Tage nicht erfolgt, weswegen auch schon unter 
diesem Gesichtspunkt ein Abverkauf mit einer anschließenden Bebauung der Fläche 
nicht in Betracht kommt. 
 
 
4. 
Des Weiteren hat sich hier namentlich ein weiterer Investor gemeldet, der ebenfalls 
Interesse hat, die Fläche zu erwerben um dann auf dieser Fläche Wohneinheiten zu 
errichten. Kontaktdaten können hier jederzeit hinterfragt werden. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gemäß dem Aufstellungsbeschluss der Stadt Papenburg vom 
11.04.2018 handelt es sich um eine Änderung eines rechtskräftigen 
Bebauungsplans gemäß § 13a BauGB und ist somit als eine Angebots-
planung einzustufen. 
Die Planung ist somit rechtskonform. 
 
 
 
 
 
Die Umnutzung des Plangebietes von einer öffentlichen Grünfläche in 
eine überbaubare Fläche erfolgt im vorliegenden Bauleitplanverfahren. 
Die Stadt Papenburg hat im Rahmen einer Bestandsanalyse Flächen 
im Stadtgebiet untersucht, die für eine Verdichtung der Bebauung im 
Stadtgebiet geeignet sind. Hierbei wurden die öffentlichen und privaten 
Belange gegeneinander abgewogen. Die vorliegende Grünfläche hat 
aus Sicht der Stadt Papenburg keine nennenswerte Funktion hinsicht-
lich Erholung bzw. naturschutzfachlicher Nutzung, da die Fläche ledig-
lich mit Scherrasen bepflanzt ist. Eine Nutzung der Fläche zu Erho-
lungszwecken ist nicht erkennbar. Der Baumbestand im Plangebiet wird 
als zu erhalten festgesetzt. 
 
Der Grundstücksverkauf ist nicht Gegenstand des Bauleitplanverfah-
rens. 
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5. 
Die Voraussetzungen zur Durchführung eines beschleunigten Verfahrens nach § 13a 
BauGB liegen nicht vor. Durch den vorhabenbezogenen Bebauungsplan wird der 
Bebauungsplan östlich Heideweg geändert. Dies hat letztendlich zur Folge, dass 
seitens der Grundstücksinhaber, die in diesem Bebauungsplan östlich Heideweg Nr. 
44 ein Grundstück haben, bei Inkrafttreten der Änderung einen Anspruch hätten, 
Häuser in selbiger Geschosshöhe und Grundflächenzahl zu errichten, wie diejenigen, 
für die jetzt der Bebauungsplan geändert werden soll. Eine Ermessenentscheidung 
seitens der Verwaltung gibt es dann nicht, da diese auf Null reduziert ist, weil keine 
Versagungsgründe vorliegen und unter dem Gesichtspunkte der Gleichbehandlung 
somit ein gebundener Anspruch der Eigentümer bestünde. 
 
 
 
 
 
Folglich ist auf die gesamte Fläche östlich Heideweg Bebauungsplan Nr. 44 abzustel-
len. Diese Grundfläche hat nach diesseitigem Kenntnisstand mehr als 20.000,00 qm. 
Zumindest stehen diese Flächen aber in einem engen, sachlichen, räumlichen und 
zeitlichen Zusammenhang. 
 
Insoweit kommt eine Anwendung des § 13 a BauGB nicht in Frage. Folglich wäre ein 
„normales" Bebauungsplanverfahren durchzuführen. 
 
 
 
 
 
6. 
Die Voraussetzungen nach § 13 a BauGB wären zudem nicht gegeben, da zum ei-
nen auf der Fläche Tierarten zu verzeichnen sind, die unter die FFH-Richtlinie fallen 
und zum anderen Tierarten vorhanden sind, die besonderen Artenschutz genießen. 
Dabei würde es sich auch um keine Maßnahme der Innenentwicklung handeln, da 
zum jetzigen Kenntnisstand weder eine Wiedernutzung noch eine Nachverdichtung 
gegeben wären.   
 
 

 
Die Festsetzungen der 6. Änderung orientieren sich an den in den 
rechtskräftigen Bebauungsplänen Nr. 4 „Moorstraße- Östlich neuer B 
70“ und Nr. 44 „Östlich Heideweg“ die nördlich und südlich des Plange-
bietes eine freistehende zweigeschossige Bebauung  mit einer Grund-
flächenzahl von 0,4 und einer Geschossflächenzahl von 0,8  vorsehen. 
Eine eingeschossige Bebauung mit einer Grundflächenzahl von 0,4 
östlich des Plangebietes ist im Ursprungsplan bereits im Wechsel mit 
einer zweigeschossigen Bebauung/GRZ 0,4 südlich der Moorstraße 
festgesetzt.  
Die Festsetzungen für das nebengenannte Grundstück Heideweg Nr. 
44 richten sich nach dem rechtskräftigen Bebauungsplan Nr. 187/I 
„Südlich Moorstraße- Teil I“, 1. Änderung. Für diesen Bereich ist keine 
Bebauungsplanänderung vorgesehen, die dort ausgewiesenen Festset-
zungen sind weiterhin rechtsgültig.  
 
Der Bebauungsplan Nr. 44 stammt aus dem Jahr 1977. Auch wenn 
noch nicht die gesamte Wohnbebauung umgesetzt wurde, so besteht 
doch weiterhin für die Flächen südlich der Moorstraße das Planungsziel 
der Umsetzung einer Wohnbebauung. Weitere Flächen aus dem Be-
bauungsplan in die Änderung aufzunehmen ist daher nicht erforderlich. 
Bezüglich des in § 13 a BauGB genannten engen, sachlichen, räumli-
chen und zeitlichen Zusammenhang ist festzustellen, dass das Bauge-
setz hier in Aufstellung befindliche Verfahren meint. Es befindet sich 
aber kein Bebauungsplan in Aufstellung, der in einem entsprechenden 
Zusammenhang zur 6. Änderung steht. Mit einer Plangebietsfläche von 
2.100 qm kann die Bebauungsplanänderung daher gemäß § 13 a 
BauGB aufgestellt werden. 
 
Das  § 13 a Verfahren ist ausgeschlossen, wenn Anhaltspunkte für eine 
Beeinträchtigung der in § 1 Absatz 6 Nummer 7  Buschstabe b BauGB 
genannten Schutzgüter (Erhaltungsziele und Schutzzweck der Natura 
2000-Gebiete) betroffen sind. Da es sich bei der Fläche nicht um ein  
Natura 2000-Gebiet handelt, ist dieses nicht der Fall und der § 13 a 
BauGB kann rechtskonform zu Anwendung kommen. Zur Nachverdich-
tung s. Punkt 10. 
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Zudem hat sich auf der Grünfläche seit mehreren Jahren eine Maulwurfkolonie ange-
siedelt. Diese Tierart steht auf der roten Liste der bedrohten Tierarten. 
 
 
 
Die Bäume auf dem beplanten Grundstück, die auf den anliegenden Flächen und die 
Bewaldung des Parkes des Krankenhauses Papenburg dienen einer größeren Fle-
dermauspopulation als Zufluchts-, Schutzstätten- und Jagdrevier. Am 21.07.1993 
wurde durch die Bundesrepublik Deutschland das Gesetz zum Abkommen zur Erhal-
tung der Fledermäuse in Europa verabschiedet. Es werden mit diesem Gesetz auch 
internationale Verantwortung und Verpflichtungen übernommen, Fledermauspopula-
tionen zu schützen. Aufgrund der föderalen Struktur der Bundesrepublik Deutschland 
stehen auch die einzelnen Bundesländer in dieser Verantwortung, somit nicht nur das 
Land Niedersachsen, sondern auch die jeweiligen Kommunen in Niedersachsen. 
 
Des Weiteren wird auf die Richtlinie des Europäischen Rates zur Erhaltung der natür-
lichen Lebensräume sowie der wildlebenden Tiere und Pflanzen (Richtlinie Nr. 
92/43/EWG vom 21.05.1992) verwiesen. 
 
Darüber hinaus sollen für Arten, die im Anhang 4 der Richtlinie aufgeführt sind, ein 
strenges Schutzsystem in deren natürliche Verbreitungsgebiete eingeführt werden. 
Zu den Arten des Anhanges 4 der FFH-Richtlinie zählen alle heimischen Fleder-
mausarten. 
 
Zudem sind Fledermäuse laut § 20 e Abs. 1 BNatSchG in Verbindung mit der Anlage 
1 der BArtSchV als „vom Aussterben bedrohte" Tiere besonders geschützt. Gemäß § 
20 f Abs. 1 Nr. BNatSchG ist es verboten, Fledermäuse nachzustellen, sie zu fangen, 
zu verletzen oder zu töten. Darüber hinaus sind die Brut-, Wohn- und Zufluchtsstätten 
der besonders geschützten Tiere gegen Entnahme, Beschädigung und Zerstörung 
geschützt. 
 
Durch das geplante Bauvorhaben würde hier die Fledermauspopulation einem erheb-
lichen Eingriff unterliegen. Brut- und Nistplätze würden verloren gehen, ebenso ent-
sprechende Jagdreviere. Dies gilt es bei der Bebauungsplanänderung zu berücksich-
tigen. Dies ist aber nicht geschehen. 
 
 

Der Maulwurf gilt in Niedersachsen und in Deutschland als nicht ge-
fährdet (Rote Liste der in Niedersachsen und Bremen gefährdeten 
Säugetierarten (HECKENROTH 1993) / Rote Liste und Gesamtartenlis-
te der Säugetiere Deutschlands (MEINIG et al. 2008)). 
 
Die Stadt Papenburg wird entsprechende Vermeidungsmaßnahmen wie 
z.B. ökologische Baubegleitung, Aufstellung von Fledermauskästen, 
Kontrolle der eventuell zu rodenden Gehölze in den Bauleitplanunterla-
gen festsetzen. 
 
 
 
 
 
 
Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die Verbotstatbestände werden nicht erfüllt. Für die Umsetzung von 
Baumaßnahmen ist voraussichtlich eine Birke zu fällen. Diese wird im 
Vorfeld durch einen Biologen  begutachtet um festzustellen, ob Fleder-
maushöhlen betroffen sind. Weitere Bäume werden im Bebauungsplan 
als zu erhalten festgesetzt.  
 
 
Da die maßgeblichen Altbaumbestände im Plangebiet festgesetzt wer-
den und bei dem zu entfernenden Baum eine Überprüfung durch einen 
Biologen erfolgt, sind die Belange des Artenschutzes ausreichend be-
rücksichtigt. 
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7. 
Sämtliche Wohngebäude sowohl in der Moorstraße, beginnend bei dem dortigen 
Edeka Verbrauchermarkt, bis zur Russellstraße sind eingeschossig, in der überwie-
genden Vielzahl Einfamilienhäuser. Ebenso die Häuser am Wacholderweg. Das Ob-
jekt fügt sich aufgrund der vorhandenen und geplanten Größe nicht in die nähere 
Umgebung ein. Es ist ein störender Fremdkörper, es ist zu wuchtig und zu überdi-
mensioniert! 
Es wird angemerkt, dass die beabsichtigen Gebäude sich nicht in die Umgebung 
einfügen. Eine Traufenhöhe von über sechs Meter sei im gesamten näheren Wohn-
gebiet nicht vorhanden. Nochmals wird angemerkt, dass von den Nachbarn des 
Grundstückes zudem auch das Baumaß als äußerst störend empfunden wird, hier 
insbesondere die Geschossigkeit. 
Zudem wird durch die Gebäude der ländliche Charakter zerstört. Bei dem beplanten 
Gebiet handelt es sich teilweise um Gebiete, die der ehemaligen Bauernschaft Bokel 
zuzuordnen sind. Der Bebauungsplan östlich Heideweg Nr. 44 ist durch landwirt-
schaftliche Strukturen sowie Weideflächen geprägt. Insoweit fügen sich die Gebäude 
nicht in die nähere Umgebung ein und wirken daher als störend. 
 
8. 
Die Verkehrsanbindung des Objektes ist in erheblichem Maße fehlerhaft. Weder der 
Wacholderweg noch „die alte Moorstraße" sind dafür ausgelegt, den Verkehr zu tra-
gen. Dies gilt insbesondere für den Einmündungsbereich Moorstraße. Dieser ist un-
übersichtlich und stellt eine erhebliche Gefahrenquelle dar. 
 
 
Darüber hinaus ist nicht dargelegt, wo beispielsweise Kinder, die Bewegungsflächen 
benötigen, spielen können. Die Bausituation lässt dies weder auf dem beplanten 
Grundstück noch auf den Verkehrswegen zu. Der nächste Spielplatz wäre in der 
Göthestraße und damit fast einen Kilometer entfernt.  
 
9. 
Durch das Bauvorhaben verlieren die Anrainergrundstücke an Wert. Dies ergibt sich 
zum Einen daraus, dass teilweise sozialer Wohnungsbau dort betrieben werden soll, 
so dass das soziale Umfeld abfällt, nachbarschaftliche Strukturen verloren gehen, 
Gärten und Grundstücke einsehbar sind, der neue Baukörper von etwaigen Investo-
ren und Käufern als störend empfunden wird, so dass das Eigentum der Anwohner 

 
 
Gemäß den rechtskräftigen Bebauungsplänen Nr. 4 „Moorstraße- Öst-
lich neuer B 70“ und Nr. 44 „Östlich Heideweg“ ist überwiegend eine 
zweigeschossige Bebauung nördlich und südlich der Moorstraße zuläs-
sig. Die Grundstückseigentümer haben somit das Recht eine Bebauung 
im Sinne der rechtskräftigen Festsetzungen umzusetzen. D.h. die der-
zeit eingeschossige Bebauung kann ohne Änderung der jeweiligen 
Bebauungspläne in eine zweigeschossige Bebauung umgewandelt 
werden. Die Stadt möchte an diesem Planungsziel festhalten, da in 
innenstadtnahen Bereichen zusätzlicher Wohnraum benötigt wird. Eine 
Änderung des Bebauungsplanes, um im gesamten Plangebiet eine I-
Geschossigkeit festzusetzen, würde die Ausnutzbarkeit und damit den 
Wert der Grundstücke senken. Zudem ist es städtebaulich vertretbar 
und auch üblich ein nebeneinander von I- und II-geschossigen Gebäu-
den festzusetzen. Im Bereich der Messmannstraße sind zudem schon 
II-Geschossige Gebäude vorhanden. 
 
 
 
Die Stadt Papenburg ist der Auffassung, dass der derzeitige Ausbauzu-
stand der nebengenannten Straßen ausreicht um die geplanten bauli-
chen Maßnahmen umzusetzen. Der Einmündungsbereich des Wachol-
derweges in die Moorstraße entspricht den gesetzlich vorgeschriebe-
nen Bestimmungen in Bezug auf die Übersicht im Einmündungsbereich. 
 
Bei mehr als 5 Wohneinheiten ist der Bauherr verpflichtet, auf dem 
Grundstück eine Spielmöglichkeit für Kinder unterzubringen. Dieses ist 
spätestens im Baugenehmigungsverfahren nachzuweisen. Der nächste 
öffentliche Spielplatz befindet sich zudem „Am Heidekamp“ in ca. 450 m 
Entfernung. 
 
Die Stadt Papenburg weist darauf hin, dass der Wert von Grundstücken 
als bloße Chance nicht unter den Eigentumsschutz des Grundgesetzes 
fällt und daher vermeintliche Wertminderungen durch Hoheitsakte oh-
nehin hinzunehmen sind. Im innerstädtischen Bereich muss jederzeit 
mit einer Änderung von baulichen Nutzungen gerechnet und die hierzu 
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beeinträchtigt wird. Die pauschale Behauptung seitens der Verwaltung, dass dies 
nicht der Fall sein soll, ist nicht ansatzweise nachvollziehbar und auch nicht schlüssig. 
 
 
10. 
Darüber hinaus scheitert die Anwendung des § 13 a BauGB daran, dass der Begriff 
Innenentwicklung überhaupt nicht anzuwenden ist. Denn Grünanlagen können nicht 
durch einen Bebauungsplan nach § 13 a BauGB einer anderen Nutzung zugefügt 
werden, da es sich um Flächen handelt, die einer völlig anderen Zweckbestimmung 
dienen und die fast immer überwiegend durch ihren Grünbestand und ihre Erholungs-
funktion geprägt sind. Auch unter diesem Gesichtspunkte ist der Bebauungsplan 
rechtswidrig. 
 
 
 
 
 
11. 
Nach alldem Vorstehenden steht fest, dass sowohl ein etwaiger Abverkauf des 
Grundstückes, die Aufstellung des Bebauungsplanes im beschleunigten Verfahren 
sowie der vorhabenbezogene Bebauungsplan fehlerhaft und rechtswidrig ist. 
 
Zudem ist für unsere Mandanten nicht ansatzweise nachvollziehbar, aus welchen 
Gründen ihnen entsprechende Grünanlagen genommen werden sollen und dies unter 
dem Gesichtspunkte, dass die Stadt Papenburg es über Jahre versäumt hat, Flächen 
für den sozialen Wohnungsbau auszuschreiben bzw. selbst nicht aktiv am Markt für 
den sozialen Wohnungsbau tätig ist, sondern sie dies bewusst aus Kostengründen 
anderen überlässt. Die Wohnstruktur der Moorstraße und des Wacholderweges wird 
durch das beabsichtigte Bauvorhaben massiv gestört. 
Insoweit sind sämtliche eingeleitete Verfahren seitens der Verwaltungsbehörde be-
züglich der Änderung des Bebauungsplanes Nr. 44 östlich Heideweg sofort zu been-
den. 
Dazu kommt, dass die Beschreibung des Bebauungsplanes als „östlich Heideweg" 
nicht den tatsächlichen Gegebenheiten entspricht. Dieser liegt „östlich Wacholder-
weg". Offensichtlich, so hat es den Anschein, sollten hier bewusst Tatsachen ge-
schaffen werden, um so Nachbarn und Anlieger über das Bauvorhaben in ihrer 
Nachbarschaft bewusst im Unklaren zu lassen. 

erforderlichen Bauleitplanverfahren unter der Beteiligung der Öffentlich-
keit durchgeführt werden. 
Der Rat der Stadt Papenburg hat dann in diesen Verfahren die öffentli-
chen und privaten Belange gegeneinander abzuwägen. 
 
Ein Bebauungsplan für die Wiedernutzbarmachung von Flächen, die 
Nachverdichtung oder andere Maßnahmen der Innenentwicklung (Be-
bauungsplan der Innenentwicklung) kann im beschleunigten Verfahren 
aufgestellt werden. Das städtische Grundstück ist umgeben von Wohn-
bebauung, daher handelt es sich um eine Nachverdichtung in einem 
bereits besiedelten Bereich. Der § 13 a BauGB ist daher anwendbar. 
Die Stadt Papenburg wird für die Überplanung der als öffentliche Grün-
fläche mit der Zweckbestimmung „Grünanlagen" festgesetzten Fläche 
eine Eingriffsbilanzierung nach dem BNatSchG vornehmen und in das 
weitere Verfahren einstellen. In Abhängigkeit des Ergebnisses der Ein-
griffsbilanzierung werden im Bebauungsplan die erforderlichen Aus-
gleich- bzw. Kompensationsmaßnahmen oder- flächen festgesetzt. 
 
Siehe hierzu die zuvor gemachten Aussagen insbesondere zu 2. und 5. 
Es handelt sich nicht um einen vorhabenbezgenen Bebauungsplan und 
die Durchführung im beschleunigen Verfahren ist rechtens. 
 
Die Stadt Papenburg sieht aufgrund eines großen Bedarfs an Wohnun-
gen in Zentrumsnähe die Notwendigkeit, auf geeigneten städtischen 
Flächen die Möglichkeit der Wohnbebauung vorzubereiten. Die Fläche 
an der Moorstraße ist eine geeignete Fläche. Zugunsten des öffentli-
chen Belangs der Schaffung von Wohnraum wird die Grünfläche über-
plant. Dieses ist in diesem Bereich insofern verträglich, da die beste-
henden Grundstücke über ausreichend große Gärten und damit Rück-
zugs-  und Erholungsmöglichkeiten für die Bewohner verfügen. 
Aus diesem Grund wird an der Bebauungsplanänderung festgehalten. 
 
Die Bezeichnung der Bebauungsplanänderung richtet sich nach der 
Nomenklatur des Ursprungsplans. 
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Aufgestellt: 
Papenburg, 15.08.2018 
Ing.-Büro W. Grote GmbH 
 
 


